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Hinweise und Vereinbarungen 
Identifizierung 
Geldwäsche

Nebenabreden 
Zuteilung

Bezugsbedin
gungen und 
Verbraucher
information  
zur Zeitschrift 
DAS HAUS

Zur Identifizierung wird für deutsche Kunden ab der 
Vollendung des 16. Lebensjahres ein gültiger Perso
nalausweis oder Reisepass benötigt. Auch gültige 
vorläufige Personalausweise und Reisepässe sind zu-
lässige Dokumente, ebenso gültige (vorläufige) Dienst- 
und Diplomatenpässe sowie die in § 7 Passverordnung 
genannten Lichtbildausweise.

Minderjährige deutsche Kunden bis zur Vollendung 
des 16. Lebensjahres, die keinen Personalausweis 
oder Reisepass besitzen, können mittels eines gülti-
gen Kinderausweises, Kinderreisepasses oder der Ge-
burtsurkunde identifiziert werden. Neben dem minder-
jährigen Kunden sind immer auch seine gesetzlichen 
Vertreter zu identifizieren.

Falls für die Identifizierung ausländischer Kunden 
kein gültiger Reisepass (passport) oder Personalaus-
weis (identity card) vorhanden ist, können auch ge-
setzlich zugelassene Ersatzdokumente herangezo-
gen werden.

Dazu gehören: 
–  als Passersatz von einer deutschen Behörde ge-

mäß § 4 Aufenthaltsverordnung ausgestellte (auch 
vorläufige) Reiseausweise für Ausländer, Flüchtlin-
ge und Staatenlose sowie der Notreiseausweis. Die 
Reiseausweise für Flüchtlinge und Staatenlose kön-
nen gemäß § 3 Abs. 3 Aufenthaltsverordnung auch 
von einer Behörde im Ausland ausgestellt worden 
sein.

–  als Ausweisersatz gemäß §§ 4 Abs. 1, 48 Abs. 2  
Auf enthaltsgesetz die Aufenthaltserlaubnis, die 
Blaue Karte EU, die Niederlassungserlaubnis, die 
Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EU und das Visum 
sowie die Bescheinigung über die Aussetzung der 

Abschiebung, wenn diese Papiere als Ausweisersatz 
bezeichnet sind und die Angaben zur Person und ein 
Lichtbild enthalten.

–  die Bescheinigung über die Aufenthaltsgestattung 
nach § 63 Asylverfahrensgesetz.

–  die Eintragung von Kindern bis zur Vollendung des  
16. Lebensjahres im Pass oder Passersatz des ge-
setzlichen Vertreters, wobei diese Eintragung nach 
Vollendung des zehnten Lebensjahres des Kindes 
nur gültig ist, wenn der Ausweis ein eigenes Lichtbild 
des Minderjährigen enthält.

Der Bausparer ist gemäß § 11 Abs. 6 des Geldwäsche- 
gesetzes verpflichtet, der LBS die Informationen und 
Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die sie zur Durch-
führung seiner Identifizierung bzw. zur Feststellung der 
Identität eines eventuellen wirtschaftlich Berechtigten 
benötigt. Diese Verpflichtung umfasst auch die unver-
zügliche Anzeige der sich im Laufe der Geschäftsbe-
ziehung ergebenden Änderungen, u. a. des Namens, 
der Anschrift, der Staatsangehörigkeit, des Wechsels 
in der Person eines wirtschaftlich Berechtigten.

Nach dem Geldwäschegesetz ist die LBS  verpflichtet, 
sich beim Bausparer zu erkundigen, ob dieser auf ei-
gene oder fremde Rechnung handelt. Aus Gründen 
des Prämien- und Steuerrechts nimmt die LBS  keine 
Verträge an, bei denen der Bausparer nicht auf eige-
ne Rechnung handelt. Bei juristischen Personen ist die 
LBS verpflichtet, Name, Vorname und Anschrift der 
Personen zu erheben, die unmittelbar oder mittelbar 
mehr als 25 % der Kapitalanteile halten oder mehr als 
25 % der Stimmrechte kontrollieren oder auf vergleich-
bare Weise Kontrolle ausüben.

Mitarbeiter im Außendienst der LBS sind nicht berech-
tigt, Zahlungen entgegenzunehmen. Leisten Sie Ihre 
Zahlungen daher bitte direkt an die LBS. Nebenabre-
den zu diesem Antrag auf Abschluss eines Bauspar-
vertrages haben keine Gültigkeit. Mitarbeiter im Au-
ßendienst der LBS sind nicht berechtigt, irgendwelche 
verbindlichen Erklärungen abzugeben. Die Bauspar-
kasse darf sich vor Zuteilung nicht verpflichten, die 
Bausparsumme auf einen bestimmten Zeitpunkt aus-
zuzahlen.

Der Bausparvertrag nimmt nach Erfüllung der Mindest-
bedingungen gemäß den „Allgemeinen Bedingungen 
für Bausparverträge“ am Zuteilungsverfahren teil. Die 
Zuteilungsreihenfolge richtet sich nach den Bausparbe-
dingungen. Sie ist insbesondere von den Spar- und Til-
gungsbeiträgen aller Bausparer abhängig. Die Warte-
zeit kann danach Schwankungen unterworfen sein.

Die LBS ermöglicht ihren Bausparern den Bezug der 
Zeitschrift DAS HAUS (Lieferung periodischer Druck-
werke bzw. Bereitstellung digitaler Angebote) zum Son-
derpreis von zurzeit 12,60 € (inklusive Versand bei 
der Druckausgabe und derzeit geltender gesetzlicher 
Mehrwertsteuer) pro Jahr für zehn Ausgaben. 

Die LBS ist berechtigt, den Bezugspreis jederzeit an 
sich verändernde Marktbedingungen sowie bei erheb-
lichen Veränderungen in den Beschaffungskosten, 
 Änderungen der Umsatzsteuer oder der Beschaffungs-
preise anzupassen. Die Anpassung umfasst dabei so-
wohl Preiserhöhungen bei insgesamt gestiegenen 
Kosten als auch Preissenkungen bei insgesamt gesun-
kenen Kosten. Die Bekanntgabe der Preisanpassung 
erfolgt in den jeweiligen Produkten (Druckwerk bzw. di-
gitales Angebot) und/oder auf der Website der LBS un-
ter www.lbs.de. Die Preisänderung wird mit der ersten 
Ausgabe des folgenden Jahres wirksam.

Bei Preisanpassungen in Form von Preiserhöhungen 
von insgesamt mehr als 10 % innerhalb von 12 Mona-
ten steht dem Kunden für den Zeitpunkt des Wirksam-

werdens ein Sonderkündigungsrecht zu. Auf ein be-
stehendes Sonderkündigungsrecht wird der Kunde 
gesondert hingewiesen. Die Kündigung muss der LBS 
innerhalb eines Monats ab Mitteilung der Preiserhö-
hung zugehen. Zwischenzeitlich erfolgter Leistungs-
austausch wird nicht rückabgewickelt.

Das Bezugsentgelt wird zu Beginn eines jeden Jahres 
dem Bausparkonto belastet und im Jahreskontoauszug 
ausgewiesen. Bei Bezugsbeginn im Laufe eines Jah-
res wird das Bezugsentgelt anteilig dem Bausparkon-
to belastet. Bis zur ersten Lieferung der Druckausgabe 
kann es aus technischen Gründen ab Bestellung zwei 
bis drei Monate dauern. Eine Mindestlaufzeit ist nicht 
vereinbart. Die Zustellung der Druckausgabe erfolgt an 
die angegebene Adresse. Ein Versand erfolgt nur an 
Adressen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland. 
Es gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht. Eine Kün-
digung der Zeitschrift DAS HAUS ist gegenüber der 
LBS jeweils zum Monatsende möglich. Bei unterjähri-
ger Kündigung wird das bereits eingezogene Bezugs-
entgelt anteilig erstattet.
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Hinweise und Vereinbarungen 

Hinweis zur  
automatischen 
Kirchensteuer
abführung

Die auf die Kapitalertragsteuer entfallende Kirchen-
steuer wird von den Kreditinstituten grundsätzlich auto-
matisch abgeführt. Hierzu fragt die LBS bei Abschluss 
des Bausparvertrages beim Bundeszentralamt für 
Steuern (BZSt) in einem maschinellen Verfahren an, ob 
Sie kirchensteuerpflichtig sind. Des Weiteren fragt die 
LBS einmal jährlich im Zeitraum vom 01.09. bis zum 
31.10. in einem maschinellen Verfahren beim BZSt an, 
ob Sie am 31.08. des betreffenden Jahres kirchensteu-
erpflichtig sind. Sie können unter Angabe Ihrer Steuer-
Identifikationsnummer nach amtlich vorgeschriebenem 
Vordruck schriftlich beim BZSt beantragen, dass die-

ser automatisierte Abruf von Daten zur Religionszuge-
hörigkeit bis auf schriftlichen Widerruf unterbleibt (sog. 
Sperrvermerk). Damit der Sperrvermerksantrag bereits 
im aktuellen Kalenderjahr berücksichtigt werden kann, 
muss er bis zum 30.06. beim BZSt eingegangen sein. 
Dies gilt für einen Widerruf entsprechend. Wenn Sie 
kirchensteuerpflichtig sind, dann hat ein Sperrvermerk 
zur Folge, dass Sie für jedes Kalenderjahr, in dem Ka-
pitalertragsteuer einbehalten worden ist, eine Steuerer-
klärung zum Zwecke der Veranlagung der Kirchensteu-
er abgeben müssen.

Die Begünstigungserklärung gibt an, wer nach dem 
Tode des Bausparers die dem Vertragsinhaber zuste-
henden Rechte – insbesondere das Sparguthaben –  
sowie einen etwaigen, zur Tilgung nicht benötigten 
Überschuss aus der Risiko-Lebensversicherung erhal-
ten soll. Eine Begünstigungserklärung kann auch für 
einen schon bestehenden Vertrag abgegeben werden. 
Sie wird nur wirksam, wenn sie zu Lebzeiten des Bau-
sparers und ohne Textänderung bzw. Streichung ein-
gereicht wird.

Die von der Begünstigungserklärung erfassten Rechte  
und Ansprüche gehen im Todesfall auf den Begünstig-
ten als schenkungsweise Zuwendung über. Die Schen-
kung soll unmittelbar zwischen dem Vertragsinhaber 
und dem Begünstigten vereinbart werden. Die LBS 
übernimmt keine Verpflichtung zur rechtzeitigen Be-
nachrichtigung des Begünstigten. Der Begünstigte er-
wirbt die Rechte aus dem Bausparvertrag mit dem 
Tode dessen, der die Begünstigung ausgesprochen 
hat. Bis dahin hat er keinerlei Ansprüche erworben.

Sind Ehepartner/eingetr. Lebenspartner Vertragsinha-
ber, wird – sofern in der Begünstigungserklärung nicht 
gestrichen – der überlebende Ehepartner/eingetr. Le-
benspartner automatisch begünstigt.

Der Vertragsinhaber behält sich das Recht vor, die Be-
günstigung jederzeit zu widerrufen. Der Widerruf muss 
schriftlich erfolgen und der LBS zu Lebzeiten des Ver-
tragsinhabers zugehen. Das gilt auch für einen Wider-
ruf durch letztwillige Verfügung.

Wird die Begünstigung bei einem auf Ehepartner/ein-
getr. Lebenspartnerschaft lautenden Vertrag durch ei-
nen Ehepartner/eingetr. Lebenspartner widerrufen, so 
gilt gleichzeitig die zu seinen Gunsten bestehende Be-
günstigung als widerrufen. Die Begünstigung gilt auch 
als widerrufen, wenn der Vertragsinhaber der LBS an-
zeigt, dass er über Rechte aus dem Bausparvertrag in 
irgendeiner Form (z. B. durch Abtretung, Verpfändung 

oder durch Übertragung seines Bausparvertrages) ver-
fügt.

Sie gilt auch als widerrufen, wenn im Falle der Abtre-
tung der Abtretungsempfänger diese zu Lebzeiten des  
Vertragsinhabers anzeigt, wenn der  Vertragsinhaber 
die LBS anweist, nicht an den Begünstigten, sondern 
an ihn oder an einen Dritten zu zahlen, oder wenn der 
Vertragsinhaber durch Einreichung einer Begünsti-
gungserklärung jüngeren Datums einen anderen be-
günstigt.

In den Fällen der Abtretung oder Verpfändung von 
Rechten aus dem Bausparvertrag tritt die Begünsti-
gung wieder in Kraft, sobald der Bausparer die unein-
geschränkte Verfügungsberechtigung über den Bau-
sparvertrag zurückerhalten hat. Dasselbe gilt, wenn 
eine ausgesprochene Kündigung mit Zustimmung der 
LBS zurückgenommen wird.

Bei Bauspardarlehen oder Vorfinanzierungs- oder Zwi-
schenkrediten der LBS, die der Risiko-Lebensversiche-
rung unterliegen, gilt die Begünstigungserklärung auch 
für etwaige zur Tilgung nicht benötigte Beträge. Sind 
die Rechte aus dem Bausparvertrag einem Dritten ab-
getreten oder verpfändet, erfasst die Begünstigungser-
klärung dagegen diese Überschussbeträge nicht.

Ist der Begünstigte der Ehepartner/eingetr. Lebens-
partner des Vertragsinhabers und wird die Ehe/ein-
getr. Lebenspartnerschaft durch rechtskräftiges 
Schei dungs-, Aufhebungs- oder Nichtigkeitsurteil zu 
Lebzeiten der Ehepartner/eingetr. Lebenspartner be-
endet, so erlischt die Begünstigung; das gilt auch für 
die Begünstigung eines Dritten bei Verträgen, die Ehe-
partner/eingetr. Lebenspartner abgeschlossen haben. 
Die LBS ist jedoch berechtigt, die Begünstigung solan-
ge als fortbestehend zu betrachten, bis die Beendigung 
der Ehe/eingetr. Lebenspartnerschaft vom Vertragsin-
haber schriftlich angezeigt oder von Dritten urkundlich 
nachgewiesen wird.

Begünsti 
gungser 
klärung 
Kann nicht von 
Minderjährigen  
abgegeben  
werden. 
Mehrere  
Personen können 
nicht begünstigt 
werden.
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